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UND DES RATES zur Änderung der Entscheidung 2003/17/EG des Rates 
zur Gleichstellung von Feldbesichtigungen der Vermehrungsbestände von 
Futterpflanzensaatgut in der Republik Moldau und der Gleichstellung des 
in der Republik Moldau erzeugtem Futterpflanzensaatguts sowie zur 
Gleichstellung von Feldbesichtigungen der Vermehrungsbestände von 
Betarüben- und Ölpflanzensaatgut in der Ukraine und der Gleichstellung 
des in der Ukraine erzeugten Betarüben- und Ölpflanzensaatguts 

– Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments 

(Brüssel, 21. bis 22. Mai 2025) 
 

I. EINLEITUNG 

Der Rat, das Europäische Parlament und die Kommission haben eine Reihe informeller Gespräche 

geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über diesen Vorschlag zu gelangen. 

In diesem Zusammenhang hat die Vorsitzende des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung (AGRI) Veronika VRECIONOVÁ (ECR, CZ) im Namen des Ausschusses einen 

Kompromissänderungsantrag (Änderungsanträge 1 bis 2) zu dem oben genannten Vorschlag für 

einen Beschluss vorgelegt, zu dem sie einen Berichtsentwurf erstellt hatte. Über diesen 

Änderungsantrag war bei den genannten informellen Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. 

Darüber hinaus hat die Fraktion Patrioten für Europa (PfE) drei Änderungsanträge 

(Änderungsanträge 3 bis 5) eingereicht. 

  

023470/EU XXVIII. GP
Eingelangt am 07/06/25

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=23470&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9217/25;Nr:9217;Year:25&comp=9217%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=23470&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9217/25;Nr:9217;Year:25&comp=9217%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=23470&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9217/25;Nr:9217;Year:25&comp=9217%7C2025%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=23470&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:CODEC%20650;Code:CODEC;Nr:650&comp=CODEC%7C650%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=23470&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AGRILEG%2081;Code:AGRILEG;Nr:81&comp=AGRILEG%7C81%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=23470&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:SEMENCES%2015;Code:SEMENCES;Nr:15&comp=SEMENCES%7C15%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=23470&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:PE%2027;Code:PE;Nr:27&comp=PE%7C27%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=23470&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2024;Nr:0027;Code:COD&comp=0027%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=23470&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2003/17/EG;Year2:2003;Nr2:17&comp=


  

 

9217/25    2 
   DE 
 

II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 22. Mai 2025 den 

Kompromissänderungsantrag (Änderungsanträge 1 bis 2) zu dem oben genannten Vorschlag für 

einen Beschluss angenommen. Es wurden keine weiteren Änderungsanträge angenommen. Der 

Kommissionsvorschlag in der geänderten Fassung stellt den Standpunkt des Parlaments in erster 

Lesung dar und ist in dessen legislativer Entschließung (siehe Anlage) enthalten1. 

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen 

Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

                                                 
1 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 

Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen zum 
Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das 
Symbol „ ▌“ weist auf Textstreichungen hin. 
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ANLAGE 
(22.5.2025) 

P10_TA(2025)0110 

Gleichstellung von Feldbesichtigungen und der Erzeugung von Saatgut in 
Moldau und der Ukraine  

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2025 zu dem Vorschlag 
für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Entscheidung 2003/17/EG des Rates zur Gleichstellung von Feldbesichtigungen der 
Vermehrungsbestände von Futterpflanzensaatgut in der Republik Moldau und der 
Gleichstellung des in der Republik Moldau erzeugten Futterpflanzensaatguts sowie zur 
Gleichstellung von Feldbesichtigungen der Vermehrungsbestände von Betarüben- und 
Ölpflanzensaatgut in der Ukraine und der Gleichstellung des in der Ukraine erzeugten 
Betarüben- und Ölpflanzensaatguts (COM(2024)0052 – C9-0026/2024 – 2024/0027(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2024)0052), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0026/2024), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 20. März 20241,  

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 30. April 2025 gemachte 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 60 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(A10-0043/2025), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 

                                                 
1  ABl. C, C/2024/3386, 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3386/oj. 
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sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P10_TC1-COD(2024)0027 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 22. Mai 2025 im 

Hinblick auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2025/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Änderung der Entscheidung 2003/17/EG des Rates zur Gleichstellung von 

Feldbesichtigungen der Vermehrungsbestände von Futterpflanzensaatgut in der Republik 

Moldau und der Gleichstellung des in der Republik Moldau erzeugtem 

Futterpflanzensaatguts sowie zur Gleichstellung von Feldbesichtigungen der 

Vermehrungsbestände von Betarübensaatgut und der Vermehrungsbestände von 

Ölpflanzensaatgut in der Ukraine und der Gleichstellung des in der Ukraine erzeugten 

Betarüben- und Ölpflanzensaatguts 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 

Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2,  

                                                 
1 ABl. C, C/2024/3386 vom 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3386/oj. 

2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2025. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Entscheidung 2003/17/EG des Rates3 sind Feldbesichtigungen bestimmter 

Saatgutvermehrungsbestände, die in den im Anhang I dieser Entscheidung aufgelisteten 

Drittländern durchgeführt werden, unter bestimmten Voraussetzungen den gemäß dem 

Unionsrecht durchgeführten Feldbesichtigungen gleichgestellt, und Saatgut bestimmter 

Arten, das in diesen Drittländern erzeugt wird, ist unter bestimmten Voraussetzungen dem 

Unionsrecht entsprechenden Saatgut gleichgestellt. 

(2) Im Jahr 2022 beantragte die Republik Moldau bei der Kommission die Gleichstellung ihres 

Systems der Feldbesichtigungen der Vermehrungsbestände von Futterpflanzensaatgut und 

des in der Republik Moldau erzeugten und zertifizierten Futterpflanzensaatguts. 

(3) Die Kommission hat die einschlägigen Rechtsvorschriften der Republik Moldau geprüft. 

Darüber hinaus wurde von ihr 2016 ein Audit des Systems der amtlichen Kontrollen und 

der Zertifizierung des Saatguts von Getreide, Gemüsepflanzen, Öl- und Faserpflanzen in 

der Republik Moldau durchgeführt und dessen Ergebnisse wurden in einem Bericht 

veröffentlicht. Nach dem Erhalt zusätzlicher Unterlagen von der Republik Moldau kam 

die Kommission zu dem Schluss, dass alle im Bericht über das Audit ausgesprochenen 

Empfehlungen in zufriedenstellender Weise umgesetzt worden waren. Gestützt auf dieses 

Audit und die zusätzlichen Unterlagen ist die Kommission zu dem Ergebnis gelangt, dass 

die nationalen Behörden, die für die Durchführung der Saatgutzertifizierung in der 

Republik Moldau verantwortlich sind, die Zuständigkeit haben, über geeignete 

Einrichtungen verfügen und ordnungsgemäß arbeiten. Diese Behörden sind auch für 

Feldbesichtigungen der Vermehrungsbestände von Futterpflanzensaatgut und für die 

Zertifizierung des Futterpflanzensaatguts zuständig. 

  

                                                 
3 Entscheidung 2003/17/EG des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gleichstellung von 

Feldbesichtigungen von Saatgutvermehrungsbeständen in Drittländern und über die 
Gleichstellung von in Drittländern erzeugtem Saatgut (ABl. L 8 vom 14.1.2003, S. 10, 
http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj). 
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(4) Auf der Grundlage der Prüfung der Rechtsvorschriften der Republik Moldau und  des 

Audits ist die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass die Feldbesichtigungen von 

Vermehrungsbeständen von Futterpflanzensaatgut, und die Probenahme, Saatgutprüfung 

und amtliche Nachkontrolle von Futterpflanzensaatgut in der Republik Moldau 

angemessen durchgeführt werden und den Anforderungen gemäß Anhang II der 

Entscheidung 2003/17/EG und der Richtlinie 66/401/EWG des Rates4 entsprechen.  

(5) Im Jahr 2022 beantragte die Ukraine bei der Kommission die Gleichstellung ihres Systems 

der Feldbesichtigungen von Vermehrungsbeständen des Saatguts von Betarüben (Beta 

vulgaris), Sonnenblumen (Helianthus annuus) und Raps (Brassica napus) sowie des 

Saatguts von Betarüben, Sonnenblumen und Raps, das in der Ukraine erzeugt und 

zertifiziert wurde.  

(6) Im Jahr 2023 beantragte die Ukraine bei der Kommission die Gleichstellung ihres Systems 

der Feldbesichtigungen von Vermehrungsbeständen des Saatguts von Sojabohnen (Glycine 

max) sowie des Saatgutsvon Sojabohnen, das in der Ukraine erzeugt und zertifiziert wurde. 

  

                                                 
4 Richtlinie 66/401/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit 

Futterpflanzensaatgut (ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2298/66, 
http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/2022-09-01). 
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(7) Die Kommission hat die einschlägigen Rechtsvorschriften der Ukraine geprüft. Darüber 

hinaus wurde von ihr 2015 ein Audit des Systems der amtlichen Kontrollen und der 

Zertifizierung des Saatguts von Getreide in der Ukraine durchgeführt und dessen 

Ergebnisse wurden in einem Bericht veröffentlicht. Nach dem Erhalt zusätzlicher 

Unterlagen von der Ukraine kam die Kommission zu dem Schluss, dass alle im Bericht 

über das Audit ausgesprochenen Empfehlungen in zufriedenstellender Weise umgesetzt 

worden waren. Gestützt auf dieses Audit und die zusätzlichen Unterlagen ist die 

Kommission zu dem Ergebnis gelangt, dass die nationalen Behörden, die für die 

Durchführung der Saatgutzertifizierung in der Ukraine zuständig sind, fachkundig sind, 

über geeignete Einrichtungen verfügen und ordnungsgemäß arbeiten. Diese Behörden sind 

auch für die Feldbesichtigungen der Vermehrungsbestände des Saatguts von Betarüben, 

Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen sowie für die Zertifizierung des Saatguts von 

Betarüben, Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen zuständig.  

(8) Auf der Grundlage der Prüfung der Rechtsvorschriften der Ukraine und des Audits, ist die 

Kommission zu dem Schluss gekommen, dass die Feldbesichtigungen von 

Vermehrungsbeständen des Saatguts von Betarüben, Sonnenblumen, Raps und 

Sojabohnen, und die Probenahme, Saatgutprüfung und amtliche Nachkontrolle des 

Saatguts von Betarüben, Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen in der Ukraine angemessen 

durchgeführt werden und den Anforderungen gemäß Anhang II der 

Entscheidung 2003/17/EG und der Richtlinien 2002/54/EG5 und 2002/57/EG6 des Rates 

entsprechen.  

  

                                                 
5 Richtlinie 2002/54/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit 

Betarübensaatgut (ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 12, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/oj). 

6 Richtlinie 2002/57/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Saatgut von Öl- 
und Faserpflanzen (ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 74, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj). 
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(9) Die Republik Moldau wurde in Bezug auf Futterpflanzen in das System für die 

sortenmäßige Anerkennung oder die Kontrolle von für den internationalen Handel 

bestimmtem Saatgut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (System für Saatgut der OECD) aufgenommen.  

(10) Die Ukraine wurde in Bezug auf Betarüben, Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen in das 

System für Saatgut der OECD aufgenommen.  

(11) Die Republik Moldau und die Ukraine verfügen über Saatgutlabore, die von der 

Internationalen Vereinigung für Saatgutprüfung akkreditiert sind. Dies bietet zusätzliche 

Gewähr für die Qualität der Kontrollen und des in diesen Ländern erzeugten Saatguts 

sowie für deren Einhaltung des Unionsrechts. 
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(12) Daher ist es angezeigt, die Gleichstellung von Feldbesichtigungen der 

Vermehrungsbestände von Futterpflanzensaatgut in der Republik Moldau und des in der 

Republik Moldau erzeugten und von den Behörden der Republik Moldau amtlich 

zertifizierten Futterpflanzensaatguts zu gewähren. 

(13) Es ist gleichermaßen angezeigt, die Gleichstellung der Feldbesichtigungen von 

Vermehrungsbeständen des Saatguts von Betarüben, Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen 

in der Ukraine sowie des in der Ukraine erzeugten und von den Behörden der Ukraine 

amtlich zertifizierten Saatguts von Betarüben, Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen zu 

gewähren. 

(14) Die Entscheidung 2003/17/EG sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderungen der Entscheidung 2003/17/EG 

Anhang I der Entscheidung 2003/17/EG wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses 

geändert. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 3 

Adressaten 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident /// Die Präsidentin
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ANHANG 

In Anhang I der Entscheidung 2003/17/EG wird die Tabelle wie folgt geändert: 

 

1. Der Eintrag „MD“ erhält folgende Fassung: 

„MD National Agency for 

Food Safety (ANSA)  

str. Mihail Kogălniceanu 

63,  

MD-2009, CHIŞINĂU  

66/401/EWG 

66/402/EWG 

2002/55/EG 

2002/57/EG“ 

2. Der Eintrag „UA“ erhält folgende Fassung: 

„UA Ministry of Agrarian 

Policy and Food of 

Ukraine 

Khreshchatyk str. 24, 

01001 KYIV 

66/402/EWG 

2002/54/EG 

2002/57/EG – 

nur in Bezug auf 

Brassica napus, 

Glycine max und 

Helianthus 

annuus“. 
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